HEADVWAY

PERSPEKTIVEN STEUERN FORTSCHRITT

AUSLANDSGESCHAFTE

Von UID-Bestéatigungsverfahren, EU-Lieferungen bis zu Steuern

Im Folgenden wird ein Uberblick Gber einige umsatzsteuerliche Fragestellungen gegeben, die bei
Auslandgeschaften auftreten. Auslandsgeschafte konnen aber eine Vielzahl von anderen steuerli-
chen Themen betreffen und waren in einer individuellen Beratung abzuklaren.

LIEFERUNGEN IN DIE EU-MITGLIEDSTAATEN

Eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung liegt grundsatzlich vor, wenn

V¥ ein Gegenstand in andere Mitgliedstaaten der EU beférdert oder versendet wird

V¥ der Erwerber ein Unternehmer ist, der den Gegenstand fiir sein Unternehmen erwirbt bzw. eine nicht
unternehmerisch tatige juristische Person ist und

V¥ der Erwerb bei dem Abnehmer im anderen Mitgliedstaat steuerbar ist.

Die Voraussetzungen sind buchmaBig nachzuweisen. Unternehmerinnen und Unternehmer missen
auf die Steuerfreiheit der Lieferung auf der Rechnung hinweisen, z. B. mit ,Steuerfreie, innerge-
meinschaftliche Lieferung” und zusatzlich zu ihrer eigenen UID-Nummer die UID-Nummer der
Abnehmerin bzw. des Abnehmers vermerken. Der Versand, die Beférderungen oder die Abholung
sind zu dokumentieren.

Der Eintrag in die Zusammenfassende Meldung und die UID-Nummer der Kundin bzw. des Kunden
sind materiell-rechtliche Voraussetzungen, um eine innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei
behandeln zu kénnen.

Um die Empfangsbestatigungen oder Verbringungserklarungen zu vereinheitlichen, stellt die
Finanzverwaltung Muster im Anhang zu den Umsatzsteuerrichtlinien zur Verfligung (Anhang 5 und 6
der UStR).

DOWNLOADS:

Muster Empfangsbestatigung

Muster Verbringungserklarung

VERBRINGUNGSNACHWEIS
a) Beforderungsnachweis

Wird der Gegenstand durch die Unternehmerin bzw. den Unternehmer oder durch die Abnehmerin
bzw. den Abnehmer befordert, so werden folgende Nachweise bendétigt:

V¥ Durch- oder Abschrift der Rechnung
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WV ein handelsiiblicher Beleg, aus dem der Bestimmungsort hervorgeht (z. B. Lieferschein)
V¥ Empfangsbestatigung des Abnehmers

b) Versendungsnachweis

Wird die Ware versendet, so bestehen die benétigten Nachweise aus einer Durch- oder Abschrift
der Rechnung und einem Versendungsbeleg(z. B. Frachtbriefe, Postaufgabebescheinigungen).

Ist es dem Unternehmer nicht maglich, den Versendungsnachweis in dieser Form zu erbringen, kann
er den Nachweis wie im Fall einer Beférderung erbringen.

c) Abholbestatigung

Wird die Ware durch eine Beauftragte bzw. einen Beauftragten abgeholt, ist es die Aufgabe der Lie-
ferantin bzw. des Lieferanten, sich darlber Gewissheit zu verschaffen, dass die mit ihr bzw. ihmin
Kontakt tretende Person dazu berechtigt ist, die Ware abzuholen. Allein die Kopie eines Reisepas-
ses reicht dazu nicht aus. Es missen noch eine Reihe anderer Nachweise erbracht werden.

Die Abholerin bzw. der Abholer muss eine schriftliche Erklarung, dass sie bzw. er den Gegenstand in
das Ubrige Gemeinschaftsgebiet beférdern wird, sowie eine Spezialvollmacht vorlegen.

Diese Spezialvollmacht muss beinhalten:

V¥ eine Erklarung, dass der Abholende dazu berechtigt ist, die Ware abzuholen

V die Identitdt des Abholenden

WV die Funktion des Abholers in Bezug auf die konkrete Lieferung(Leistungsempfanger, unselbsténdiger
Erfillungsgehilfe oder selbstandiger dritter Unternehmer) muss eindeutig festgestellt werden kdnnen

Eine Spezialvollmacht wird in folgenden Fallen nicht benétigt:

V¥ bei Geschaftsbeziehungen, die Gber einen langeren Zeitraum gleich laufen
V¥ bei Abholung durch einen Dienstnehmer
¥ bei Teillieferungen

In diesen Fallen muss jedoch aus weiteren Unterlagen hervorgehen, dass der Lieferant Gber die
bloBe Vorlage von Geschaftspapieren beziehungsweise einer solchen allgemeinen Vollmacht
hinausgehend mit dem Leistungsempfanger in Kontakt getreten ist und mit diesem die jeweiligen
Modalitaten der Warenabholung vereinbart hat. Im Zweifel wird der konkrete Einzelfall gepruft.

Auch eine EU-Durchfihrungsverordnung normiert ab 1.1.2020 wie zu dokumentieren ist, dass die
Gegenstande der Lieferung tatsachlich ins EU-Ausland gelangt sind. Diese EU-Durchfihrungsver-
ordnung gilt ab 1.1.2020 in jedem Mitgliedstaat, ohne dass sie in nationales Recht umgesetzt werden
muss. Der Osterreichische Gesetzgeber hat in den erlauternden Bemerkungen zum Steuerreform-
gesetz 2020 nun darauf hingewiesen, dass der Nachweis der Beférderung oder Versendung gemag
der bestehenden Verordnung des 6sterreichischen Finanzministers oder gemaB der neuen EU-
Durchflhrungsverordnung erfolgen kann.



BUCHNACHWEIS

Die Voraussetzungen fur die Steuerbefreiung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen und die UID-
Nummer der Abnehmerin bzw. des Abnehmers missen buchmaBig nachgewiesen werden. Diese
Voraussetzungen missen leicht nachprufbar aus der Buchhaltung ersichtlich sein.

Bei der innergemeinschaftlichen Lieferung muss aufgezeichnet werden:

V¥ Name, Anschrift, UID-Nummer des Abnehmers

V¥ Name, Anschrift des Beauftragten (wenn die Ware abgeholt wird)

V¥ handelsibliche Bezeichnung und Menge des gelieferten Gegenstandes

V Lieferdatum

¥ vereinbartes Entgelt oder bei der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten das vereinnahmte Entgelt
und den Tag der Vereinnahmung

V¥ Art und Umfang der Be- oder Verarbeitung vor der Beférderung oder Versendung

V¥ Beforderung und Versendung in andere EU-Mitgliedstaaten

V¥ Bestimmungsort

ZUSAMMENFASSENDE MELDUNG (ZM)
Jeder Unternehmer, der

V¥ innergemeinschaftliche Lieferungen durchfihrt

V¥ innergemeinschaftliches Verbringen durchfihrt

V¥ in EU-Mitgliedstaaten steuerpflichtige sonstige Leistungen ausfiihrt, fir die der Leistungsempfanger die
Steuer schuldet, wenn sich der Leistungsort nach dem Empféangerortprinzip laut Generalklausel richtet

V Dreiecksgeschéafte innerhalb der EU durchfihrt

¥ Verbringungen von Gegenstdnden im Rahmen der Konsignationslagerregelung durchfiihrt (und andere
Sachverhalte in diesem Zusammenhang)

hat eine Zusammenfassende Meldung (ZM) zu erstellen. Sie ist elektronisch mittels FinanzOnline
einzureichen. Die ZM ist monatlich abzugeben, wenn die Unternehmerin bzw. der Unternehmer ihre
bzw. seine Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) ebenfalls monatlich Gibermittelt.

Hat der Unternehmer seine UVA quartalsweise abzugeben, bleibt es bei der quartalsweisen Uber-
mittlung der ZM. Die Ubermittlung hat in beiden Fallen bis zum Ende des Folgemonats zu erfolgen.
MaBgeblich flr die Meldung an die Finanz ist der Zeitpunkt der Leistungserbringung.

INHALT DER ZUSAMMENFASSENDEN MELDUNG

Die Zusammenfassende Meldung (ZM) muss die UID der Geschéaftspartnerinnen und Geschéaftspart-
ner und den Gesamtwert aller an sie ausgefihrten innergemeinschaftlichen Umsatze enthalten. In
bestimmten Fallen sind noch weitere Angaben zu machen.



INNERGEMEINSCHAFTLICHER VERSANDHANDEL

Ein inngemeinschaftlicher Versandhandel liegt vor bei Lieferungen von Gegenstanden,

¥V die durch den Lieferer oder fiir dessen Rechnung

V¥ von einem anderen Mitgliedstaat als jenem, in dem die Beférderung oder Versendung(an den Abnehmer)
endet, versandt oder befordert werden. Umfasst sind auch jene Lieferungen, an deren Beférderung oder
Versendung der Lieferer indirekt beteiligt ist.

Dies gilt fur Lieferungen an

WV private Abnehmer (bzw. Unternehmer, die sich nicht als solche zu erkennen geben),

V¥ Unternehmer, die nur unecht steuerbefreite Umsatze ausfihren,

V¥ ein Kleinunternehmer, der nach dem Recht des fiir die Besteuerung zusténdigen Mitgliedstaates von der
Steuer befreit ist oder auf andere Weise von der Besteuerung ausgenommen ist,

V¥ pauschalierte Landwirte,

WV juristische Personen, die nicht Unternehmer sind (z. B. Gemeinden) bzw. nicht fiir ihr Unternehmen tatig
werden,

Beim innergemeinschaftlichen Versandhandel gilt die Lieferung als dort ausgefihrt, wo die Befor-
derung oder Versendung an den Abnehmer endet.

Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Lieferung von Gegenstanden innerhalb der EU durch
einen Drittlands-Unternehmer an einen Nichtunternehmer durch die Nutzung einer elektronischen
Schnittstelle (z. B. Marktplatz, Plattform, Portal u. a.) unterstlitzen, werden behandelt, als ob sie
diese Gegenstande selbst erhalten und geliefert hatten.

KLEINSTUNTERNEHMERREGELUNG:

Die Versandhandelsregelung ist nicht anzuwenden, wenn

. der Unternehmer sein Unternehmen in einem Mitgliedstaat betreibt und auBerhalb dieses Mitgliedstaates
keine Betriebstéatte hat,

3. die Gegenstande in einen anderen Mitgliedstaat geliefert werden, und

& die maBgebliche Umsatzgrenze fur bestimmte Lieferungen und sonstige Leistungen in H6he von €
10.000,00 nicht tGberschreiten.

Die Umsatzgrenze berechnet sich aus dem Gesamtbetrag der innergemeinschaftlichen Versand-
handelsumsatze ins Ubrige Gemeinschaftsgebiet zuzlglich der Umsatze fir elektronisch erbrachte
sonstige Leistungen, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen an Nichtun-
ternehmerinnen und Nichtunternehmer im tbrigen Gemeinschaftsgebiet.

Die Kleinstunternehmerin bzw. der Kleinstunternehmer kann auf die Anwendung dieser Regelung
verzichten.
SONDERREGELUNG EU-ONE-STOP-SHOP (EU-0SS)

Unternehmerinnen und Unternehmer, die sonstige Leistungen an Nichtunternehmerinnen und
Nichtunternehmer oder bestimmte Lieferungen in der EU erbringen, kdnnen sich unter gewissen



Voraussetzungen dazu entscheiden, Umsétze tiber den EU-One-Stop-Shop (EU-0SS) zu erklaren.
Der Unternehmer wird somit nur in einem EU-Mitgliedstaat umsatzsteuerlich erfasst und kann die in
anderen Mitgliedstaaten geschuldete Umsatzsteuer von dort aus im EU-OSS erklaren und abfihren.

Der EU-0SS kann fur die folgenden Umsatze verwendet werden:

V¥ Sonstige Leistungen an Nichtunternehmer, die in einem Mitgliedstaat ausgefiihrt werden, in dem der
Unternehmer weder den Sitz der wirtschaftlichen Tatigkeit noch eine Betriebsstatte hat (d.h. nicht nie-
dergelassen ist).

V¥ Innergemeinschaftliche Versandhandelsumsatze.

V¥V Innerstaatliche Lieferungen einer Plattform, deren Beginn und Ende im selben Mitgliedstaat liegen, und
fr die die Plattform Steuerschuldner ist.

Fur die Anwendung der Sonderregelung EU-0SS ist die Beachtung bestimmter Voraussetzungen
und weitere Regelungen erforderlich. Fir Drittlandsunternehmer gelten abweichende Regelungen.

EINFUHR-VERSANDHANDEL

Ein Einfuhr-Versandhandel liegt vor bei Lieferungen an eine Abnehmerin bzw. einen Abnehmer, die
bzw. der Nichtunternehmerin bzw. Nichtunternehmer ist, bei denen Gegenstande durch die Lieferin
bzw. den Lieferer oder flr dessen Rechnung vom Drittlandsgebiet in einen Mitgliedstaat versandt
oder befordert werden. Umfasst sind auch jene Lieferungen, an deren Beférderung oder Versen-
dung der Lieferer indirekt beteiligt ist.

Dies qilt nicht fUr die Lieferung neuer Fahrzeuge. Bei verbrauchsteuerpflichtigen Waren gilt dies nur
far Lieferungen an Nichtunternehmer, die keine juristischen Personen sind.

Beim Einfuhr-Versandhandel gilt die Lieferung als dort ausgefiihrt, wo die Beférderung oder Ver-
sendung endet (Bestimmungsland), wenn

&. der Gegenstand in einem anderen Mitgliedstaat eingefihrt wird, als jenem, in dem die Beférderung oder
Versendung endet, oder
d. der Unternehmer die Sonderregelung flr den Einfuhrversandhandel (I-0SS) in Anspruch nimmt.

Unternehmer, die Einfuhr-Versandhandelsumsatze, bei denen der Einzelwert der Waren je Sendung
€ 150,00 nicht Gbersteigt, durch die Nutzung einer elektronischen Schnittstelle (z. B. Marktplatz,
Plattform, Portal u. .) unterstltzen, werden behandelt, als ob sie diese Gegenstédnde selbst erhal-
ten und geliefert hatten.

SONDERREGELUNG FUR EINFUHR-VERSANDHANDEL (I0SS - IMPORT-ONE-STOP-SHOP)

Bestimmte Unternehmerinnen und Unternehmer kénnen fir Einfuhr-Versandhandel, bei dem der
Einzelwert der Waren je Sendung € 150,00 nicht Gbersteigt, auf Antrag eine Sonderregelungin
Anspruch nehmen, bei der alle entsprechenden Einfuhr-Versandhandelsumsatze innerhalb der EU
in einem Mitgliedstaat erklart werden konnen. Dies gilt nicht fur verbrauchssteuerpflichtige Waren.

Wird diese Sonderregelung in Anspruch genommen, ist die Einfuhr von jenen Gegenstanden von der
Umsatzsteuer befreit, flr die die Umsatzsteuer im Rahmen der Sonderregelung erklart wurde.



Fur die Anwendung der Sonderregelung I0SS ist die Beachtung bestimmter Voraussetzungen und
weitere Regelungen erforderlich

GRENZUBERSCHREITENDE DIENSTLEISTUNGEN

Neben grenziiberschreitenden Lieferungen l6sen auch grenziiberschreitende Dienstleistungen
unterschiedliche Registrierungs- und Steuerpflichten aus.

ORT DER DIENSTLEISTUNG

Bei Dienstleistungen mit Auslandsbezug ist es fur den Fiskus wichtig festzustellen, wo tatsachlich
der Ort der Dienstleistung ist. Daran geknUpft ist, welcher Staat die Umsatzsteuer aus dieser Leis-
tung lukrieren kann.

Um festzustellen, an welchen Staat nun eine etwaige Umsatzsteuer abzuflhren ist, ist es notwen-
dig, den Ort der sonstigen Leistung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes zu definieren. Dabei muss
man im Wesentlichen in zwei Schritten vorgehen:

1. Schritt: Ist mein Leistungsempfanger Unternehmer oder nicht?

Bei sonstigen Leistungen ist zu unterscheiden, ob die Empfangerin bzw. der Empfanger der Leis-
tung eine Unternehmerin bzw. ein Unternehmer oder eine Nichtunternehmerin bzw. ein Nichtunter-
nehmer ist.

Fur die Frage, wann eine sonstige Leistung von einem Unternehmer an einen Unternehmer erbracht
wird, wurde der Unternehmerbegriff ausgedehnt.

Als Unternehmer gilt u. a.,

V¥ wer eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit selbstandig auslbt und eine Einnahmenerzielung verfolgt.
Eine Gewinnerzielungsabsicht muss nicht vorliegen. Dazu zéhlen z. B. auch (USt-)pauschalierte Land- und
Forstwirte.

V¥ ein Unternehmer, der ausschlieBlich steuerfreie Umsatze bewirkt, z. B. Kleinunternehmer, Arzt.

V¥ eine nicht unternehmerisch tatige juristische Person mit einer UID-Nummer, z. B. Gemeinde, Verein.

Unter diesen ausgedehnten Unternehmerbegriff kénnen z. B. auch fallen: Kérperschaften 6ffentli-
chen Rechts, Liebhaberei-Betriebe, Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften, gemeinnitzige Ver-
eine und Privatstiftungen.

Nicht unter diese Regelung fallen Dienstleistungen, die ausschlieBlich fir den Privatbereich des
Unternehmers oder fir den Bedarf seines Personals erbracht werden und dies bereits im Zeitpunkt
des Leistungsbezugs feststeht. In diesem Fall kommen die Regelungen fir Nichtunternehmer zur
Anwendung.

Sonstige Leistungen, die ihrer Art nach mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht flr das Unternehmen
bestimmt sind, sind zum Beispiel:

V¥ Krankenhausbehandlungen und arztliche Heilbehandlungen
V¥ von Zahnarzten und Zahntechnikern erbrachte sonstige Leistungen



V¥ personliche und hausliche Pflegeleistungen
V¥ Betreuung von Kindern und Jugendlichen

2. Schritt: Welche Leistung wurde erbracht?

Im 2. Schritt ist zu klaren, welche Leistung erbracht wird. Daraus bestimmt sich der Ort, an dem die
sonstige Leistung steuerbar ist.

Generell gilt (Generalklausel):

Generalklausel

Leistungsempfanger ist Unternehmer Leistungsempfanger ist Nichtunternehmer
Ort, an dem der Empfanger sein Unternehmen Ort, an dem der Unternehmer sein Unternehmen
betreibt (Empféngerort). betreibt (Unternehmerort).

Diese Grundregel ist immer anzuwenden, auBer es handelt sich um eine sonstige Leistung, fur die
eine Sonderregel vorhanden ist, wie zum Beispiel:

Vermittlungsleistung

Eine Vermittlung liegt vor, wenn eine Unternehmerin bzw. ein Unternehmer einen Leistungsaus-
tausch zwischen einer Leistungsempfangerin bzw. einem Leistungsempfanger und einer bzw.
einem Leistenden herbeifuhrt. Die Vermittlerin bzw. der Vermittler tatigt ihre bzw. seine Leistungin
fremdem Namen und auf fremde Rechnung.

Vermittlungsleistung

Leistungsempfanger ist Unternehmer Leistungsempfanger ist Nichtunternehmer

Empfangerort Ort, an dem der vermittelte Umsatz ausgefihrt wird.

Grundstiicksleistung

Grundstlcksleistungen sind z. B. auch die Vermietung und Verpachtung von Grundstlcken und von
Wohn- und Schlafrdumen, die Leistungen eines Grundsticksmaklers, Leistungen zur Vorbereitung
oder zur Koordinierung von Bauleistungen mit Bezug auf ein konkretes Grundstick.

Grundstucksleistung

Leistungsempfanger ist Unternehmer Leistungsempfénger ist Nichtunternehmer

Grundstlicksort Grundsticksort

Nur Dienstleistungen, die in einem hinreichend direkten Zusammenhang mit dem Grundstick ste-
hen, werden als Grundstucksleistungen betrachtet: So fallt beispielsweise die Erstellung von
Bauplanen fur ein konkretes Grundstick unter die Kategorie Grundstlcksleistung, eine
Planerstellung ohne Bezug auf ein konkretes Grundstilick jedoch nicht. Ebenso sind Reparaturarbei-
ten an einem Gebaude eine Grundstlicksleistung, die Reparatur oder Wartung von Maschinen, die
kein fester Bestandteil des Grundstlicks sind oder sein werden, jedoch nicht.



Personenbefdrderung

Personenbeforderung
Leistungsempfanger ist Unternehmer Leistungsempfanger ist Nichtunternehmer
Ort, wo die Beférderung bewirkt wird. Ort, wo die Beférderung bewirkt wird.

Giliterbeforderung innerhalb der EU

Guterbeforderung innerhalb der EU

Leistungsempfanger ist Unternehmer Leistungsempfanger ist Nichtunternehmer

Empfangerort Abgangsort

Leistungen in Zusammenhang mit kulturellen, kiinstlerischen, wissenschaftlichen, unterrichtenden,
sportlichen und unterhaltenden Tatigkeiten

Leistungen in Zusammenhang mit kulturellen, kiinstlerischen, wissenschaftlichen, unterrichtenden, sportli-
chen und unterhaltenden Tatigkeiten

Leistungsempfanger  Leistungsempfanger ist Nichtunternehmer
ist Unternehmer

Empfangerortprinzip  Ort, an dem der Unternehmer ausschlieBlich oder zum wesentlichen Teil tatig wird.
(Ausnahme ab 2025, wenn per Streaming (bertragen - siehe weiter unten)

Ist der Leistungsempfanger Unternehmer, so werden sonstige Leistungen betreffend die Eintritts-
berechtigung sowie die damit zusammenhangenden sonstigen Leistungen fir kulturelle, kiinstleri-
sche, wissenschaftliche, unterrichtende, sportliche, unterhaltende oder ahnliche Veranstaltungen,
wie Messen und Ausstellungen, dort ausgefuhrt, wo diese Veranstaltungen tatsachlich stattfinden.

Kurzfriste Vermietung eines Beférderungsmittels
Kurzfristige Vermietung:

V¥ nicht mehr als 90 Tage bei Wasserfahrzeugen
V¥ nicht mehr als 30 Tage bei allen anderen Beférderungsmitteln

Kurzfriste Vermietung eines Beférderungsmittels

Leistungsempfanger ist Unternehmer Leistungsempfanger ist Nichtunternehmer

Ort, an dem das Beforderungsmittel dem Leistungs-  Ort, an dem das Beforderungsmittel dem Leistungs-
empfénger tatsachlich zur Verfigung gestellt wird. empfénger tatsachlich zur Verfigung gestellt wird.

Langfristige Vermietung eines Beférderungsmittels

Langfristige Vermietung eines Befdrderungsmittels



Leistungsempfanger  Leistungsempfanger ist Nichtunternehmer
ist Unternehmer

Empfangerort Empfangerort (Ausnahme Sportboote: Ort, an dem das Boot zur Verfligung gestellt
wird, wenn der leistende Unternehmer dort sein Unternehmen betreibt.)

WEITERE REGELUNGEN

Weiters gibt es Sonderregelungen flir bestimmte Leistungen (Katalogleistungen), wenn die Emp-
fangerin bzw. der Empfanger der Leistung eine Privatperson im Drittland ist.

Far

V elektronisch erbrachte sonstige Leistungen oder Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienst-
leistungen und

V¥ ab 2025: kulturelle, kiinstlerische, wissenschaftliche, unterrichtende, sportliche, unterhaltende oder
ahnliche Leistungen, wenn sie per Streaming tbertragen oder auf andere Weise virtuell verflgbar
gemacht werden,

an Privatpersonen innerhalb der EU gilt: Die Steuerpflicht liegt am Empfangerort. Der Empfanger-
ortist dort, wo der private Leistungsempfanger seinen Wohnsitz bzw. gewdhnlichen Aufenthalt hat.
Der leistende Unternehmer muss bei jeder Leistung ermitteln, wo der Kunde ansassig ist.

Kleinstunternehmer (Ausnahme von diesem Empfangerortprinzip): Die Erleichterung fir Kleinstun-
ternehmerinnen bzw. Kleinstunternehmer umfasst seit 1.7.2021 Umsatze aus innergemeinschaftli-
chem Versandhandel und elektronisch erbrachte sonstige Leistungen oder Telekommunikations-,
Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen an Privatpersonen innerhalb der EU. Voraussetzung ist
unter anderem, dass die betroffenen Umsatze in andere Mitgliedstaaten insgesamt den Betrag von
€ 10.000,00 nicht Ubersteigen. In diesem Fall sind diese Leistungen am Unternehmerort steuerbar.
Der Unternehmer kann auf diese Regelung verzichten und ist an diesen Verzicht fir mindestens
zwei Kalenderjahre gebunden.

SIE ERBRINGEN EINE GRENZUBERSCHREITENDE DIENSTLEISTUNG

Erbringen Sie Dienstleistungen, deren Leistungsort im Ausland gelegen ist, so ist diese Leistung
grundsatzlich im Ausland der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Die Ausgangsrechnung ware
grundsatzlich also auch mit auslandischer Umsatzsteuer auszustellen, und diese Steuer ist an das
auslandische Finanzamt abzufahren.

Leistungsempfanger ist Unternehmer

Ist der Leistungsempfanger ein Unternehmer, geht diese Steuer in vielen Fallen auf den
auslandischen Leistungsempfanger Gber (Reverse Charge), und man erspart sich als Leistungs-
erbringer damit die Steuererklarung im Ausland. Ausgangsrechnungen an Unternehmer sind in
diesen Fallen daher ohne Umsatzsteuer auszustellen. Weisen Sie mit dem Text ,Ubergang der
Steuerschuld” auf lhrer Rechnung darauf hin und fiihren Sie beide UID-Nummern auf der Rechnung
an. Die Rechnung muss nach den dsterreichischen Vorschriften ausgestellt werden (gilt nicht bei



Gutschriften und Kleinbetragsrechnungen). Sie muss spatestens am 15. Tag des auf die Leistung
folgenden Monats ausgestellt werden.

Dienstleistungen mit Leistungsort in einem anderen EU-Mitgliedstaat, fur welche es aufgrund des
Empfangerortprinzipes zum Ubergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfanger kommt, sind
auch in die Zusammenfassenden Meldungen (ZM) aufzunehmen und der 6sterreichischen Finanz bis
zum Ablauf des auf den Meldezeitraum (Monat/ Quartal) folgenden Kalendermonates elektronisch in
den Zusammenfassenden Meldungen zu Gbermitteln. Betroffen sind nur Dienstleistungen, die unter
die Generalklausel (Empféngerortprinzip) fallen. Beachten Sie auch, dass Sie fiir diese Meldungen
die giltigen und bestatigten UID-Nummern lhrer Kunden bendtigen.

Leistungsempfanger ist kein Unternehmer

Ein leistender Unternehmer hat fiir B2C-Dienstleistungen, deren Leistungsort in einem Mitglied-
staat liegt, in dem er keine Niederlassung hat, grundsatzlich auslandische Steuerbetrage an die
jeweilige auslandische Finanzverwaltung abzufihren. Diese Umsatze konnen aber unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch zentral auf einem eigenen Webportal, dem sogenannten One-Stop-Shop
(0SS), Gber FinanzOnline erklart werden. Wird rechtzeitig ein entsprechender Antrag gestellt und
der One-Stop-Shop genutzt, entfallt die Verpflichtung, sich in jedem EU-Mitgliedstaat, in dem diese
Leistungen erbracht werden, fir umsatzsteuerliche Zwecke registrieren zu lassen und dort
Steuererklarungen einzureichen und Zahlungen zu tatigen. Hier sind unterschiedliche Regelungen
fir EU-Unternehmer (EU-0SS) und Drittlandunternehmer (Nicht-EU-0SS) vorgesehen.

FUR EMPFANGER VON DIENSTLEISTUNGEN

Alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die sonstige Leistungen aus dem Ausland empfangen,
deren Leistungsort Osterreich ist, und auf die die Steuerschuld Gbergeht, brauchen eine UID-Num-
mer. Dies gilt auch fur Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer, unecht befreite Unternehme-
rinnen und Unternehmer und Landwirtinnen und Landwirte.

Eingangsrechnung

Erhalten Sie eine Rechnung einer auslandischen Dienstleisterin bzw. eines auslandischen Dienst-
leisters mit Leistungsort Osterreich, so wird Sie Ihre Lieferantin bzw. Ihr Lieferant in vielen Fallen
auf den Ubergang der Steuerschuld hinweisen. Sollte falschlicherweise eine auslandische Umsatz-
steuer ausgewiesen sein, so ist diese auch im Zuge einer Vorsteuerriickerstattung im Ausland meist
nicht lukrierbar. Lassen Sie diese Rechnungen vom Lieferanten berichtigen und bezahlen Sie nur
den Nettobetrag.

Meldungen an die Finanz

Eingangsrechnungen, bei denen die Steuerschuld auf Sie Ubergeht, sind in Summe der Finanzin der
Umsatzsteuervoranmeldung bzw. Umsatzsteuererklarung zu melden. Sofern Sie zum Vorsteuerab-
zug berechtigt sind, wird in der gleichen UVA der gleiche Betrag als Vorsteuer aus Reverse Charge
wieder abgezogen (ein Nullsummenspiel).



UID-BESTATIGUNGSVERFAHREN

Damit sich Unternehmerinnen und Unternehmer von der Gultigkeit der UID-Nummer einer EU-
Geschaftspartnerin bzw. eines EU-Geschéaftspartners Gberzeugen kdnnen, wurde EU-weit das
sogenannte Bestatigungsverfahren eingefihrt.

Hat ein Unternehmer eine Lieferung steuerfrei behandelt und stellt sich in der Folge heraus, dass
die UID-Nummer nicht richtig ist, ist die Steuerbefreiung grundsatzlich verwirkt. Es sei denn, dass
die Inanspruchnahme auf unrichtigen Angaben der Abnehmerin bzw. des Abnehmers beruht und der
Unternehmer die Unrichtigkeit dieser Angaben trotz Anwendung der Sorgfalt einer ordentlichen
Kauffrau bzw. eines ordentlichen Kaufmannes nicht erkennen konnte. In diesem Fall schuldet der
Abnehmer die entgangene Steuer.

Auch bei Inlandslieferungen muss von der Rechnungsempfangerin bzw. vom Rechnungsempfanger
die UID-Nummer Uberpruft werden. Ist diese nicht gultig, geht fir den Rechnungsempfanger das
Recht auf einen Vorsteuerabzug verloren.

Die Uberpriifung ist am einfachsten mittels FinanzOnline méglich:

Auf finanzonline.bmf.gv.at kénnen Sie nach Eingabe Ihrer Zugangsdaten diese Uberpriifung im
Men(l Eingaben” unter ,Antrage” und ,UID-Bestatigung” durchfihren. Durch Eingabe der eigenen
UID und jener Ihrer Kundin bzw. Ihres Kunden bzw. Lieferantin bzw. Lieferanten erhalten Sie den
gespeicherten Namen und die Adresse ausgegeben (Stufe 2 Uberpriifung). Diese Ausgabe ist als
Ausdruck zu den Buchhaltungsunterlagen zu nehmen.

Die UID-Abfrage hat verpflichtend elektronisch zu erfolgen.

VORSTEUERRUCKERSTATTUNG AUS EU-STAATEN

Osterreichische Unternehmerinnen und Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind,
kdnnen sich auch Vorsteuern, die auBerhalb Osterreichs angefallen sind, erstatten lassen. Ebenso
kdnnen sich auslandische Unternehmen die dsterreichische Vorsteuer riickerstatten lassen.

Voraussetzung fir die Vorsteuererstattung ist, dass der Unternehmer

V¥ im EU-Mitgliedsstaat der Erstattung nicht ansassig ist,

V¥ im EU-Mitgliedstaat keine Umséatze - ausgenommen bestimmte Beférderungsleistungen, bestimmte auf
elektronischem Weg erbrachte Leistungen oder Reverse Charge Umsétze - getatigt hat und

V¥ mit seinen Umsatzen im Anséassigkeitsstaat vorsteuerabzugsberechtigt ist.

WIE LAUFT NUN DAS VERFAHREN AB?
Der Antrag ist elektronisch zu machen (in Osterreich (iber FinanzOnline).

Der Antrag wird bei Nichterfillen der Voraussetzungen im Ansassigkeitsstaat einfach nicht weiter-
geleitet. FUr jede Rechnung sind im elektronischen Antrag bestimmte Angaben zu machen: Name,
Anschrift und UID-Nummer der bzw. des Leistenden, Rechnungsdatum und -nummer, Nettobetrag


https://finanzonline.bmf.gv.at/

und Umsatzsteuerbetrag, hiervon der abzugsfahige Betrag, Art der erworbenen Gegenstande und
Dienstleistungen, aufgeschlisselt nach einer Kennziffer von 1bis 10. Es missen keine Originalbele-
ge Ubermittelt werden.

Die Ubermittlung von Kopien jener Rechnungen, deren Steuerbemessungsgrundlage mindestens €
1.000,00 (bzw. € 250,00 bei Kraftstoffrechnungen) betragt, kann verlangt werden. Der Mitgliedss-
taat der Erstattung kann vom Antragsteller auch eine Beschreibung seiner Geschéaftstatigkeit
verlangen sowie die Sprache festlegen, in welcher die Angaben im Erstattungsantrag zu erfolgen
haben. Die Frist, bis zu der spatestens der Antrag gestellt werden muss, ist der 30.9. des folgenden
Kalenderjahres.

Der Erstattungsantrag darf einen Betrag von € 400,00 (bzw. € 50,00 bei Antragstellung fir ein
ganzes Kalenderjahr oder den Rest eines Kalenderjahres) nicht unterschreiten.

Nach Antragstellung kdnnen zusatzliche Unterlagen angefordert werden, wie z. B. Rechnungskopien
oder -originale.

VORSTEUERRUCKERSTATTUNG AUS EINEM DRITTLAND

Mangels Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts ist das nationale Recht des jeweiligen Erstat-
tungsstaates maBgeblich. So gilt fir diese Erstattungsantrage von Drittlandsunternehmernin
Osterreich insbesondere weiterhin eine Erstattungsfrist von sechs Monaten (bis 30. Juni des Folge-
jahres).

Fir eine Vorsteuerrlickerstattung aus einem Drittland muss ein Antrag in Papierform gestellt und
die Originalbelege mitgeschickt werden. Wir empfehlen Ihnen, die Originalbelege vorher zu kopie-
ren. Dem Antrag ist weiters eine vom Finanzamt ausgestellte Unternehmerbestatigung beizulegen.

Stand: 1. Janner 2025

Trotz sorgfaltiger Datenzusammenstellung kdnnen wir keine Gewahr fur die Vollstandigkeit und
Richtigkeit der dargestellten Informationen Gbernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir [hnen im
Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne fur eine persodnliche Beratung zur Verflgung.

MIT DIESEM QR-CODE GELANGEN SIE SCHNELL UND EINFACH AUF DIESE SEITE

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf lhrem Smart-
phone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewlnschten
Bereich auf unserer Homepage.




	Auslandsgeschäfte
	LIEFERUNGEN IN DIE EU-MITGLIEDSTAATEN
	Downloads:
	Verbringungsnachweis
	Buchnachweis
	Zusammenfassende Meldung (ZM)
	Inhalt der Zusammenfassenden Meldung

	INNERGEMEINSCHAFTLICHER VERSANDHANDEL
	Kleinstunternehmerregelung:
	Sonderregelung EU-One-Stop-Shop (EU-OSS)

	EINFUHR-VERSANDHANDEL
	Sonderregelung für Einfuhr-Versandhandel (IOSS – Import-One-Stop-Shop)

	GRENZÜBERSCHREITENDE DIENSTLEISTUNGEN
	Ort der Dienstleistung
	1. Schritt: Ist mein Leistungsempfänger Unternehmer oder nicht?
	2. Schritt: Welche Leistung wurde erbracht?
	Vermittlungsleistung
	Grundstücksleistung
	Personenbeförderung
	Güterbeförderung innerhalb der EU
	Leistungen in Zusammenhang mit kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen, unterrichtenden, sportlichen und unterhaltenden Tätigkeiten
	Kurzfriste Vermietung eines Beförderungsmittels
	Kurzfristige Vermietung:

	Langfristige Vermietung eines Beförderungsmittels


	Weitere Regelungen
	Sie erbringen eine grenzüberschreitende Dienstleistung
	Leistungsempfänger ist Unternehmer
	Leistungsempfänger ist kein Unternehmer

	Für Empfänger von Dienstleistungen
	Eingangsrechnung
	Meldungen an die Finanz


	UID-BESTÄTIGUNGSVERFAHREN
	VORSTEUERRÜCKERSTATTUNG AUS EU-STAATEN
	Wie läuft nun das Verfahren ab?

	VORSTEUERRÜCKERSTATTUNG AUS EINEM DRITTLAND


